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Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes 

(FlurbG); 

Auflösung der Teilnehmergemeinschaft 

Altreichenau 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau erlässt 

folgende 

Verfügung: 

 

1. Die Teilnehmergemeinschaft Altreichenau 

wird aufgelöst. 

 

2. Diese Verfügung gilt zwei Wochen nach öf-

fentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt des 
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Landkreises Freyung-Grafenau als bekannt 

gegeben. 

 

Gründe: 

I. 

 

Die Teilnehmergemeinschaft Altreichenau wur-

de zur Durchführung des Flurbereinigungsver-

fahrens Altreichenau gegründet. 

 

Mit Schlussfeststellung aus dem Jahr 1977 wur-

de das Flurbereinigungsverfahren abgeschlos-

sen. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft 

Altreichenau waren zum Zeitpunkt der Schluss-

feststellung noch nicht abgeschlossen, da noch 

Darlehensverpflichtungen bestanden haben. Die 

Teilnehmergemeinschaft Altreichenau blieb 

daher als Körperschaft des öffentlichen Rechts 

weiter bestehen. 

 

Die Vertretung der Teilnehmergemeinschaft 

Altreichenau und die Verwaltung ihrer Angele-

genheiten wurden durch Verfügung auf die Ge-

meinde Neureichenau übertragen. Die Auf-

sichtsbefugnisse der Flurbereinigungsdirektion 

gingen auf das Landratsamt Freyung-Grafenau 

über. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hörte die 

Gemeinde Neureichenau mit Schreiben vom 

15.03.2016 zu der beabsichtigten Auflösung der 

Teilnehmergemeinschaft Altreichenau an. 

 

Die Gemeinde Neureichenau teilte mit Schrei-

ben vom 16.03.2016 mit, dass keine Darlehens-

verpflichtungen mehr bestehen würden und die 

Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft Altrei-

chenau damit erfüllt seien. 

 

 

II. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau ist gemäß § 

151 Satz 2 i. V. m. § 153 Abs. 1 FlurbG sachlich 

und gemäß Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG örtlich zu-

ständig, die Teilnehmergemeinschaft Altrei-

chenau aufzulösen. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat nach § 

153 Abs. 1 FlurbG als zuständige Aufsichtsbe-

hörde die Teilnehmergemeinschaft Altreichenau 

aufzulösen, wenn die nach der Schlussfeststel-

lung verbliebenen Aufgaben erfüllt worden sind. 

Nach Angaben der Gemeinde Neureichenau ist 

dies der Fall, da keine Darlehensverpflichtungen 

mehr bestehen. Die Teilnehmergemeinschaft 

Altreichenau ist daher aufzulösen. 

 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 

153 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 110 FlurbG im 

Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 

Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Re-

gensburg, Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 

Regensburg, schriftlich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 

Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 

Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 

den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 

und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-

ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 

beigefügt werden. Der Klage und allen Schrifts-

ätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-

ten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-

nung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde 

das Widerspruchsverfahren im Bereich des 

Flurbereinigungsrechts abgeschafft. Es be-

steht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-

scheid Widerspruch einzulegen. 

– Die Klageerhebung in elektronischer Form 

ist unzulässig. 

– Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren 

vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 

2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 

zu entrichten. 

 

Freyung, 24.05.2016 

 

Wunder 

Oberregierungsrätin 

 

 

 

Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes 

(FlurbG); 

Auflösung der Teilnehmergemeinschaft 

Furth 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau erlässt 

folgende 

Verfügung: 

 

1. Die Teilnehmergemeinschaft Furth wird auf-

gelöst. 
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2. Diese Verfügung gilt zwei Wochen nach öf-

fentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt des 

Landkreises Freyung-Grafenau als bekannt 

gegeben. 

 

Gründe: 

I. 

 

Die Teilnehmergemeinschaft Furth wurde zur 

Durchführung des Flurbereinigungsverfahrens 

Furth gegründet. 

 

Mit Schlussfeststellung aus dem Jahr 1971 wur-

de das Flurbereinigungsverfahren abgeschlos-

sen. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft 

Furth waren zum Zeitpunkt der Schlussfeststel-

lung noch nicht abgeschlossen, da sie nach Be-

endigung des Verfahrens noch Aufgaben zu er-

füllen hatte. Die Teilnehmergemeinschaft Furth 

blieb daher als Körperschaft des öffentlichen 

Rechts weiter bestehen. 

 

Die Vertretung der Teilnehmergemeinschaft 

Furth und die Verwaltung ihrer Angelegenhei-

ten wurden durch Verfügung auf die Stadt Gra-

fenau als Rechtsnachfolgerin der Gemeinde 

Haus i. Wald übertragen. Die Aufsichtsbefugnis-

se der Flurbereinigungsdirektion gingen auf das 

Landratsamt Freyung-Grafenau (als Rechts-

nachfolger des Landratsamtes Grafenau) über. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hörte die 

Stadt Grafenau mit Schreiben vom 15.03.2016 

zu der beabsichtigten Auflösung der Teilneh-

mergemeinschaft Furth an. 

 

Die Stadt Grafenau teilte mit Schreiben vom 

22.03.2016 mit, dass keine Verbindlichkeiten 

aus Darlehensverträgen mehr bestehen würden 

und die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft 

Furth damit erfüllt seien. 

 

II. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau ist gemäß § 

151 Satz 2 i. V. m. § 153 Abs. 1 FlurbG sachlich 

und gemäß Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG örtlich zu-

ständig, die Teilnehmergemeinschaft Furth auf-

zulösen. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat nach § 

153 Abs. 1 FlurbG als zuständige Aufsichtsbe-

hörde die Teilnehmergemeinschaft Furth aufzu-

lösen, wenn die nach der Schlussfeststellung 

verbliebenen Aufgaben erfüllt worden sind. 

Nach Angaben der Stadt Grafenau ist dies der 

Fall, da keine Darlehensverpflichtungen mehr 

bestehen. Die Teilnehmergemeinschaft Furth ist 

daher aufzulösen. 

 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 

153 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 110 FlurbG im 

Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 

Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Re-

gensburg, Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 

Regensburg, schriftlich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 

Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 

Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 

den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 

und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-

ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 

beigefügt werden. Der Klage und allen Schrifts-

ätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-

ten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-

nung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde 

das Widerspruchsverfahren im Bereich des 

Flurbereinigungsrechts abgeschafft. Es be-

steht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-

scheid Widerspruch einzulegen. 

– Die Klageerhebung in elektronischer Form 

ist unzulässig. 

– Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren 

vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 

2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 

zu entrichten. 

 

Freyung, 24.05.2016 

 

Wunder 

Oberregierungsrätin 

 

 

 

Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes 

(FlurbG); 

Auflösung der Teilnehmergemeinschaft 

Neudorf 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau erlässt 

folgende 

Verfügung: 

 

1. Die Teilnehmergemeinschaft Neudorf wird 

aufgelöst. 



 Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau Nr. 6/2016 16 

2. Diese Verfügung gilt zwei Wochen nach öf-

fentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt des 

Landkreises Freyung-Grafenau als bekannt 

gegeben. 

 

Gründe: 

I. 

 

Die Teilnehmergemeinschaft Neudorf wurde zur 

Durchführung des Flurbereinigungsverfahrens 

Neudorf gegründet. 

 

Mit Schlussfeststellung aus dem Jahr 1971 wur-

de das Flurbereinigungsverfahren abgeschlos-

sen. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft 

Neudorf waren zum Zeitpunkt der Schlussfest-

stellung noch nicht abgeschlossen, da sie über 

die Beendigung des Verfahrens hinaus noch 

Verbindlichkeiten aus Darlehensverträgen zu 

erfüllen hatte. Die Teilnehmergemeinschaft 

Neudorf blieb daher als Körperschaft des öffent-

lichen Rechts weiter bestehen. 

 

Die Vertretung der Teilnehmergemeinschaft 

Neudorf und die Verwaltung ihrer Angelegen-

heiten wurden durch Verfügung auf die Stadt 

Grafenau als Rechtsnachfolgerin der Gemeinde 

Neudorf übertragen. Die Aufsichtsbefugnisse der 

Flurbereinigungsdirektion gingen auf das Land-

ratsamt Freyung-Grafenau (als Rechtsnachfol-

ger des Landratsamtes Grafenau) über. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hörte die 

Stadt Grafenau mit Schreiben vom 15.03.2016 

zu der beabsichtigten Auflösung der Teilneh-

mergemeinschaft Neudorf an. 

 

Die Stadt Grafenau teilte mit Schreiben vom 

22.03.2016 mit, dass keine Verbindlichkeiten 

aus Darlehensverträgen mehr bestehen würden 

und die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft 

Neudorf damit erfüllt seien. 

 

II. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau ist gemäß § 

151 Satz 2 i. V. m. § 153 Abs. 1 FlurbG sachlich 

und gemäß Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG örtlich zu-

ständig, die Teilnehmergemeinschaft Neudorf 

aufzulösen. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat nach § 

153 Abs. 1 FlurbG als zuständige Aufsichtsbe-

hörde die Teilnehmergemeinschaft Neudorf auf-

zulösen, wenn die nach der Schlussfeststellung 

verbliebenen Aufgaben erfüllt worden sind. 

Nach Angaben der Stadt Grafenau ist dies der 

Fall, da keine Darlehensverpflichtungen mehr 

bestehen. Die Teilnehmergemeinschaft Neudorf 

ist daher aufzulösen. 

 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 

153 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 110 FlurbG im 

Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 

Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Re-

gensburg, Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 

Regensburg, schriftlich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 

Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 

Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 

den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 

und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-

ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 

beigefügt werden. Der Klage und allen Schrifts-

ätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-

ten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-

nung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde 

das Widerspruchsverfahren im Bereich des 

Flurbereinigungsrechts abgeschafft. Es be-

steht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-

scheid Widerspruch einzulegen. 

– Die Klageerhebung in elektronischer Form 

ist unzulässig. 

– Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren 

vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 

2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 

zu entrichten. 

 

Freyung, 24.05.2016 

 

Wunder 

Oberregierungsrätin 

 

 

 

Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes 

(FlurbG); 

Auflösung der Teilnehmergemeinschaft 

Heindlschlag 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau erlässt 

folgende 

Verfügung: 
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1. Die Teilnehmergemeinschaft Heindlschlag 

wird aufgelöst. 

 

2. Diese Verfügung gilt zwei Wochen nach öf-

fentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt des 

Landkreises Freyung-Grafenau als bekannt 

gegeben. 

 

Gründe: 

I. 

 

Die Teilnehmergemeinschaft Heindlschlag wur-

de zur Durchführung des Flurbereinigungsver-

fahrens Heindlschlag gegründet. 

Mit Schlussfeststellung aus dem Jahr 1972 wur-

de das Flurbereinigungsverfahren abgeschlos-

sen. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft 

Heindlschlag waren zum Zeitpunkt der Schluss-

feststellung noch nicht abgeschlossen, da sie 

über die Beendigung des Verfahrens hinaus 

noch Verbindlichkeiten aus Darlehensverträgen 

zu erfüllen hatte. Die Teilnehmergemeinschaft 

Heindlschlag blieb daher als Körperschaft des 

öffentlichen Rechts weiter bestehen. 

 

Die Vertretung der Teilnehmergemeinschaft 

Heindlschlag und die Verwaltung ihrer Angele-

genheiten wurden durch Verfügung auf die Ge-

meinde Jandelsbrunn übertragen. Die Auf-

sichtsbefugnisse der Flurbereinigungsdirektion 

gingen auf das Landratsamt Freyung-Grafenau 

über. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hörte die 

Gemeinde Jandelsbrunn mit Schreiben vom 

15.03.2016 zu der beabsichtigten Auflösung der 

Teilnehmergemeinschaft Heindlschlag an. 

 

Die Gemeinde Jandelsbrunn teilte mit Schreiben 

vom 07.04.2016 mit, dass die nach der Schluss-

feststellung noch verbliebenen Aufgaben der 

Teilnehmergemeinschaft Heindlschlag erfüllt 

seien. 

 

II. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau ist gemäß § 

151 Satz 2 i. V. m. § 153 Abs. 1 FlurbG sachlich 

und gemäß Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG örtlich zu-

ständig, die Teilnehmergemeinschaft Heindl-

schlag aufzulösen. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat nach § 

153 Abs. 1 FlurbG als zuständige Aufsichtsbe-

hörde die Teilnehmergemeinschaft Heindlschlag 

aufzulösen, wenn die nach der Schlussfeststel-

lung verbliebenen Aufgaben erfüllt worden sind. 

Nach Angaben der Gemeinde Jandelsbrunn ist 

dies der Fall. Die Teilnehmergemeinschaft 

Heindlschlag ist daher aufzulösen. 

 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 

153 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 110 FlurbG im 

Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 

Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Re-

gensburg, Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 

Regensburg, schriftlich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 

Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 

Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 

den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 

und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-

ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 

beigefügt werden. Der Klage und allen Schrifts-

ätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-

ten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-

nung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde 

das Widerspruchsverfahren im Bereich des 

Flurbereinigungsrechts abgeschafft. Es be-

steht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-

scheid Widerspruch einzulegen. 

– Die Klageerhebung in elektronischer Form 

ist unzulässig. 

– Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren 

vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 

2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 

zu entrichten. 

 

Freyung, 24.05.2016 

 

Wunder 

Oberregierungsrätin 

 

 

 

Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes 

(FlurbG); 

Auflösung der Teilnehmergemeinschaft 

Jandelsbrunn 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau erlässt 

folgende 

Verfügung: 
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1. Die Teilnehmergemeinschaft Jandelsbrunn 

wird aufgelöst. 

 

2. Diese Verfügung gilt zwei Wochen nach öf-

fentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt des 

Landkreises Freyung-Grafenau als bekannt 

gegeben. 

 

Gründe: 

I. 

 

Die Teilnehmergemeinschaft Jandelsbrunn 

wurde zur Durchführung des Flurbereinigungs-

verfahrens Jandelsbrunn gegründet. 

Mit Schlussfeststellung aus dem Jahr 1974 wur-

de das Flurbereinigungsverfahren abgeschlos-

sen. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft 

Jandelsbrunn waren zum Zeitpunkt der Schluss-

feststellung noch nicht abgeschlossen, da noch 

Darlehensverpflichtungen bestanden haben. Die 

Teilnehmergemeinschaft Jandelsbrunn blieb 

daher als Körperschaft des öffentlichen Rechts 

weiter bestehen. 

 

Die Vertretung der Teilnehmergemeinschaft 

Jandelsbrunn und die Verwaltung ihrer Angele-

genheiten wurden durch Verfügung auf die Ge-

meinde Jandelsbrunn übertragen. Die Auf-

sichtsbefugnisse der Flurbereinigungsdirektion 

gingen auf das Landratsamt Freyung-Grafenau 

über. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hörte die 

Gemeinde Jandelsbrunn mit Schreiben vom 

15.03.2016 zu der beabsichtigten Auflösung der 

Teilnehmergemeinschaft Jandelsbrunn an. 

 

Die Gemeinde Jandelsbrunn teilte mit Schreiben 

vom 07.04.2016 mit, dass die nach der Schluss-

feststellung noch verbliebenen Aufgaben der 

Teilnehmergemeinschaft Jandelsbrunn erfüllt 

seien. 

 

II. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau ist gemäß § 

151 Satz 2 i. V. m. § 153 Abs. 1 FlurbG sachlich 

und gemäß Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG örtlich zu-

ständig, die Teilnehmergemeinschaft Jandels-

brunn aufzulösen. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat nach § 

153 Abs. 1 FlurbG als zuständige Aufsichtsbe-

hörde die Teilnehmergemeinschaft Jandels-

brunn aufzulösen, wenn die nach der Schluss-

feststellung verbliebenen Aufgaben erfüllt wor-

den sind. Nach Angaben der Gemeinde Jandels-

brunn ist dies der Fall. Die Teilnehmergemein-

schaft Jandelsbrunn ist daher aufzulösen. 

 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 

153 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 110 FlurbG im 

Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 

Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Re-

gensburg, Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 

Regensburg, schriftlich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 

Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 

Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 

den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 

und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-

ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 

beigefügt werden. Der Klage und allen Schrifts-

ätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-

ten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-

nung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde 

das Widerspruchsverfahren im Bereich des 

Flurbereinigungsrechts abgeschafft. Es be-

steht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-

scheid Widerspruch einzulegen. 

– Die Klageerhebung in elektronischer Form 

ist unzulässig. 

– Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren 

vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 

2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 

zu entrichten. 

 

Freyung, 24.05.2016 

 

Wunder 

Oberregierungsrätin 

 

 

 

 

Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes 

(FlurbG); 

Auflösung der Teilnehmergemeinschaft 

Rentpoldenreuth 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau erlässt 

folgende 

Verfügung: 
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1. Die Teilnehmergemeinschaft Rentpolden-

reuth wird aufgelöst. 

 

2. Diese Verfügung gilt zwei Wochen nach öf-

fentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt des 

Landkreises Freyung-Grafenau als bekannt 

gegeben. 

 

Gründe: 

I. 

 

Die Teilnehmergemeinschaft Rentpoldenreuth 

wurde zur Durchführung des Flurbereinigungs-

verfahrens Rentpoldenreuth gegründet. 

Mit Schlussfeststellung aus dem Jahr 1967 wur-

de das Flurbereinigungsverfahren abgeschlos-

sen. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft 

Rentpoldenreuth waren zum Zeitpunkt der 

Schlussfeststellung noch nicht abgeschlossen, da 

noch Darlehensverpflichtungen bestanden ha-

ben bzw. über die Beendigung des Verfahrens 

hinaus noch Aufgaben zu erfüllen waren. Die 

Teilnehmergemeinschaft Rentpoldenreuth blieb 

daher als Körperschaft des öffentlichen Rechts 

weiter bestehen. 

 

Die Vertretung der Teilnehmergemeinschaft 

Rentpoldenreuth und die Verwaltung ihrer An-

gelegenheiten wurden durch Verfügung auf den 

Markt Perlesreut übertragen. Die Aufsichtsbe-

fugnisse der Flurbereinigungsdirektion gingen 

auf das Landratsamt Freyung-Grafenau über. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hörte den 

Markt Perlesreut mit Schreiben vom 15.03.2016 

zu der beabsichtigten Auflösung der Teilneh-

mergemeinschaft Rentpoldenreuth an. 

 

Der Markt Perlesreut teilte mit Schreiben vom 

04.04.2016 mit, dass keine Darlehensverpflich-

tungen bzw. keine über die Beendigung des Ver-

fahrens hinaus noch zu erfüllenden Aufgaben 

mehr bestünden. 

 

II. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau ist gemäß § 

151 Satz 2 i. V. m. § 153 Abs. 1 FlurbG sachlich 

und gemäß Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG örtlich zu-

ständig, die Teilnehmergemeinschaft Rent-

poldenreuth aufzulösen. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat nach § 

153 Abs. 1 FlurbG als zuständige Aufsichtsbe-

hörde die Teilnehmergemeinschaft Rentpolden-

reuth aufzulösen, wenn die nach der Schluss-

feststellung verbliebenen Aufgaben erfüllt wor-

den sind. Nach Angaben des Marktes Perlesreut 

ist dies der Fall, da keine Darlehensverpflich-

tungen mehr bestehen. Die Teilnehmergemein-

schaft Rentpoldenreuth ist daher aufzulösen. 

 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 

153 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 110 FlurbG im 

Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 

Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Re-

gensburg, Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 

Regensburg, schriftlich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 

Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 

Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 

den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 

und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-

ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 

beigefügt werden. Der Klage und allen Schrifts-

ätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-

ten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-

nung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde 

das Widerspruchsverfahren im Bereich des 

Flurbereinigungsrechts abgeschafft. Es be-

steht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-

scheid Widerspruch einzulegen. 

– Die Klageerhebung in elektronischer Form 

ist unzulässig. 

– Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren 

vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 

2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 

zu entrichten. 

 

Freyung, 24.05.2016 

 

Wunder 

Oberregierungsrätin 

 

 

 

Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes 

(FlurbG); 

Auflösung der Teilnehmergemeinschaft 

Thurmansbang 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau erlässt 

folgende 

Verfügung: 
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1. Die Teilnehmergemeinschaft Thurmansbang 

wird aufgelöst. 

 

2. Diese Verfügung gilt zwei Wochen nach öf-

fentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt des 

Landkreises Freyung-Grafenau als bekannt 

gegeben. 

 

Gründe: 

I. 

 

Die Teilnehmergemeinschaft Thurmansbang 

wurde zur Durchführung des Flurbereinigungs-

verfahrens Thurmansbang gegründet. 

Mit Schlussfeststellung aus dem Jahr 1975 wur-

de das Flurbereinigungsverfahren abgeschlos-

sen. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft 

Thurmansbang waren zum Zeitpunkt der 

Schlussfeststellung noch nicht abgeschlossen, da 

noch Einzahlungsrückstände aus der Schlussab-

rechnung bestanden haben. Die Teilnehmerge-

meinschaft Thurmansbang blieb daher als Kör-

perschaft des öffentlichen Rechts weiter beste-

hen. 

 

Die Vertretung der Teilnehmergemeinschaft 

Thurmansbang und die Verwaltung ihrer Ange-

legenheiten wurden durch Verfügung auf die 

Gemeinde Thurmansbang übertragen. Die Auf-

sichtsbefugnisse der Flurbereinigungsdirektion 

gingen auf das Landratsamt Freyung-Grafenau 

über. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hörte die 

Gemeinde Thurmansbang mit Schreiben vom 

15.03.2016 zu der beabsichtigten Auflösung der 

Teilnehmergemeinschaft Thurmansbang an. 

 

Die Gemeinde Thurmansbang teilte mit Schrei-

ben vom 07.04.2016 mit, dass die Voraussetzun-

gen für die Auflösung der Teilnehmergemein-

schaft Thurmansbang erfüllt seien. 

 

 

II. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau ist gemäß § 

151 Satz 2 i. V. m. § 153 Abs. 1 FlurbG sachlich 

und gemäß Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG örtlich zu-

ständig, die Teilnehmergemeinschaft 

Thurmansbang aufzulösen. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat nach § 

153 Abs. 1 FlurbG als zuständige Aufsichtsbe-

hörde die Teilnehmergemeinschaft Thurmans-

bang aufzulösen, wenn die nach der Schlussfest-

stellung verbliebenen Aufgaben erfüllt worden 

sind. Nach Angaben der Gemeinde Thurmans-

bang ist dies der Fall. Die Teilnehmergemein-

schaft Thurmansbang ist daher aufzulösen. 

 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 

153 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 110 FlurbG im 

Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 

Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Re-

gensburg, Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 

Regensburg, schriftlich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 

Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 

Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 

den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 

und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-

ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 

beigefügt werden. Der Klage und allen Schrifts-

ätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-

ten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-

nung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde 

das Widerspruchsverfahren im Bereich des 

Flurbereinigungsrechts abgeschafft. Es be-

steht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-

scheid Widerspruch einzulegen. 

– Die Klageerhebung in elektronischer Form 

ist unzulässig. 

– Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren 

vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 

2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 

zu entrichten. 

 

Freyung, 24.05.2016 

 

Wunder 

Oberregierungsrätin 

 

 

 

 

Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes 

(FlurbG); 

Auflösung der Teilnehmergemeinschaft 

Ringelai 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau erlässt 

folgende 

Verfügung: 
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1. Die Teilnehmergemeinschaft Ringelai wird 

aufgelöst. 

 

2. Diese Verfügung gilt zwei Wochen nach öf-

fentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt des 

Landkreises Freyung-Grafenau als bekannt 

gegeben. 

 

Gründe: 

I. 

 

Die Teilnehmergemeinschaft Ringelai wurde zur 

Durchführung des Flurbereinigungsverfahrens 

Ringelai gegründet. 

Mit Schlussfeststellung aus dem Jahr 1977 wur-

de das Flurbereinigungsverfahren abgeschlos-

sen. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft 

Ringelai waren zum Zeitpunkt der Schlussfest-

stellung noch nicht abgeschlossen, da noch Dar-

lehensverpflichtungen bestanden haben. Die 

Teilnehmergemeinschaft Ringelai blieb daher 

als Körperschaft des öffentlichen Rechts weiter 

bestehen. 

 

Die Vertretung der Teilnehmergemeinschaft 

Ringelai und die Verwaltung ihrer Angelegen-

heiten wurden durch Verfügung auf die Ge-

meinde Ringelai übertragen. Die Aufsichtsbe-

fugnisse der Flurbereinigungsdirektion gingen 

auf das Landratsamt Freyung-Grafenau über. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hörte die 

Gemeinde Ringelai mit Schreiben vom 

15.03.2016 zu der beabsichtigten Auflösung der 

Teilnehmergemeinschaft Ringelai an. 

 

Die Gemeinde Ringelai teilte mit Schreiben vom 

18.04.2016 mit, dass die Darlehensverpflichtun-

gen mittlerweile erloschen seien und die Aufga-

ben der Teilnehmergemeinschaft Ringelai somit 

endgültig abgeschlossen seien.  

 

II. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau ist gemäß § 

151 Satz 2 i. V. m. § 153 Abs. 1 FlurbG sachlich 

und gemäß Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG örtlich zu-

ständig, die Teilnehmergemeinschaft Ringelai 

aufzulösen. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat nach § 

153 Abs. 1 FlurbG als zuständige Aufsichtsbe-

hörde die Teilnehmergemeinschaft Ringelai auf-

zulösen, wenn die nach der Schlussfeststellung 

verbliebenen Aufgaben erfüllt worden sind. 

Nach Angaben der Gemeinde Ringelai ist dies 

der Fall. Die Teilnehmergemeinschaft Ringelai 

ist daher aufzulösen. 

 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 

153 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 110 FlurbG im 

Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 

Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Re-

gensburg, Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 

Regensburg, schriftlich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 

Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 

Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 

den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 

und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-

ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 

beigefügt werden. Der Klage und allen Schrifts-

ätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-

ten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-

nung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde 

das Widerspruchsverfahren im Bereich des 

Flurbereinigungsrechts abgeschafft. Es be-

steht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-

scheid Widerspruch einzulegen. 

– Die Klageerhebung in elektronischer Form 

ist unzulässig. 

– Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren 

vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 

2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 

zu entrichten. 

 

Freyung, 24.05.2016 

 

Wunder 

Oberregierungsrätin 

 

 

 

 

Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes 

(FlurbG); 

Auflösung der Teilnehmergemeinschaft 

Ratzing 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau erlässt 

folgende 

Verfügung: 
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1. Die Teilnehmergemeinschaft Ratzing wird 

aufgelöst. 

 

2. Diese Verfügung gilt zwei Wochen nach öf-

fentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt des 

Landkreises Freyung-Grafenau als bekannt 

gegeben. 

 

Gründe: 

I. 

 

Die Teilnehmergemeinschaft Ratzing wurde zur 

Durchführung des Flurbereinigungsverfahrens 

Ratzing gegründet. 

 

Mit Schlussfeststellung aus dem Jahr 1971 wur-

de das Flurbereinigungsverfahren abgeschlos-

sen. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft 

Ratzing waren zum Zeitpunkt der Schlussfest-

stellung noch nicht abgeschlossen, da sie über 

Beendigung des Verfahrens hinaus noch Ver-

bindlichkeiten aus Darlehensverträgen zu erfül-

len hatte. Die Teilnehmergemeinschaft Ratzing 

blieb daher als Körperschaft des öffentlichen 

Rechts weiter bestehen. 

 

Die Vertretung der Teilnehmergemeinschaft 

Ratzing und die Verwaltung ihrer Angelegenhei-

ten wurden durch Verfügung auf die Stadt 

Waldkirchen übertragen. Die Aufsichtsbefugnis-

se der Flurbereinigungsdirektion gingen auf das 

Landratsamt Freyung-Grafenau (als Rechts-

nachfolger des Landratsamtes Wolfstein) über. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hörte die 

Stadt Waldkirchen mit Schreiben vom 

15.03.2016 zu der beabsichtigten Auflösung der 

Teilnehmergemeinschaft Ratzing an. 

 

Die Stadt Waldkirchen teilte mit Schreiben vom 

21.04.2016 mit, dass die zum Zeitpunkt der 

Schlussfeststellung noch verbliebenen Aufgaben 

(Tilgung von Darlehen) bereits vor Jahren end-

gültig erfüllt worden seien und die Teilnehmer-

gemeinschaft Ratzing somit aufgelöst werden 

könne.  

 

II. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau ist gemäß § 

151 Satz 2 i. V. m. § 153 Abs. 1 FlurbG sachlich 

und gemäß Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG örtlich zu-

ständig, die Teilnehmergemeinschaft Ratzing 

aufzulösen. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat nach § 

153 Abs. 1 FlurbG als zuständige Aufsichtsbe-

hörde die Teilnehmergemeinschaft Ratzing auf-

zulösen, wenn die nach der Schlussfeststellung 

verbliebenen Aufgaben erfüllt worden sind. 

Nach Angaben der Stadt Waldkirchen ist dies 

der Fall. Die Teilnehmergemeinschaft Ratzing 

ist daher aufzulösen. 

 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 

153 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 110 FlurbG im 

Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 

Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Re-

gensburg, Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 

Regensburg, schriftlich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 

Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 

Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 

den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 

und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-

ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 

beigefügt werden. Der Klage und allen Schrifts-

ätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-

ten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-

nung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde 

das Widerspruchsverfahren im Bereich des 

Flurbereinigungsrechts abgeschafft. Es be-

steht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-

scheid Widerspruch einzulegen. 

– Die Klageerhebung in elektronischer Form 

ist unzulässig. 

– Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren 

vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 

2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 

zu entrichten. 

 

Freyung, 24.05.2016 

 

Wunder 

Oberregierungsrätin 

 

 

 

Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes 

(FlurbG); 

Auflösung der Teilnehmergemeinschaft 

Unterhöhenstetten 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau erlässt 

folgende 

Verfügung: 
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1. Die Teilnehmergemeinschaft Unterhöhen-

stetten wird aufgelöst. 

 

2. Diese Verfügung gilt zwei Wochen nach öf-

fentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt des 

Landkreises Freyung-Grafenau als bekannt 

gegeben. 

 

Gründe: 

I. 

 

Die Teilnehmergemeinschaft Unterhöhenstetten 

wurde zur Durchführung des Flurbereinigungs-

verfahrens Unterhöhenstetten gegründet. 

Mit Schlussfeststellung aus dem Jahr 1973 wur-

de das Flurbereinigungsverfahren abgeschlos-

sen. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft 

Unterhöhenstetten waren zum Zeitpunkt der 

Schlussfeststellung noch nicht abgeschlossen, da 

noch Darlehensverpflichtungen bestanden ha-

ben. Die Teilnehmergemeinschaft Unterhöhen-

stetten blieb daher als Körperschaft des öffentli-

chen Rechts weiter bestehen. 

 

Die Vertretung der Teilnehmergemeinschaft 

Unterhöhenstetten und die Verwaltung ihrer 

Angelegenheiten wurden durch Verfügung auf 

die Stadt Waldkirchen übertragen. Die Auf-

sichtsbefugnisse der Flurbereinigungsdirektion 

gingen auf das Landratsamt Freyung-Grafenau 

über. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hörte die 

Stadt Waldkirchen mit Schreiben vom 

15.03.2016 zu der beabsichtigten Auflösung der 

Teilnehmergemeinschaft Unterhöhenstetten an. 

 

Die Stadt Waldkirchen teilte mit Schreiben vom 

21.04.2016 mit, dass die zum Zeitpunkt der 

Schlussfeststellung noch verbliebenen Aufgaben 

(Tilgung von Darlehen) bereits vor Jahren end-

gültig erfüllt worden seien und die Teilnehmer-

gemeinschaft Unterhöhenstetten somit aufgelöst 

werden könne.  

 

II. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau ist gemäß § 

151 Satz 2 i. V. m. § 153 Abs. 1 FlurbG sachlich 

und gemäß Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG örtlich zu-

ständig, die Teilnehmergemeinschaft Unterhö-

henstetten aufzulösen. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat nach § 

153 Abs. 1 FlurbG als zuständige Aufsichtsbe-

hörde die Teilnehmergemeinschaft Unterhö-

henstetten aufzulösen, wenn die nach der 

Schlussfeststellung verbliebenen Aufgaben er-

füllt worden sind. Nach Angaben der Stadt 

Waldkirchen ist dies der Fall. Die Teilnehmer-

gemeinschaft Unterhöhenstetten ist daher auf-

zulösen. 

 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 

153 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 110 FlurbG im 

Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 

Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Re-

gensburg, Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 

Regensburg, schriftlich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 

Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 

Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 

den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 

und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-

ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 

beigefügt werden. Der Klage und allen Schrifts-

ätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-

ten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-

nung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde 

das Widerspruchsverfahren im Bereich des 

Flurbereinigungsrechts abgeschafft. Es be-

steht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-

scheid Widerspruch einzulegen. 

– Die Klageerhebung in elektronischer Form 

ist unzulässig. 

– Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren 

vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 

2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 

zu entrichten. 

 

Freyung, 24.05.2016 

 

Wunder 

Oberregierungsrätin 

 

 

 

Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes 

(FlurbG); 

Auflösung der Teilnehmergemeinschaft 

Wilhelmsreut 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau erlässt 

folgende 

Verfügung: 
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1. Die Teilnehmergemeinschaft Wilhelmsreut 

wird aufgelöst. 

 

2. Diese Verfügung gilt zwei Wochen nach öf-

fentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt des 

Landkreises Freyung-Grafenau als bekannt 

gegeben. 

Gründe: 

I. 

 

Die Teilnehmergemeinschaft Wilhelmsreut wur-

de zur Durchführung des Flurbereinigungsver-

fahrens Wilhelmsreut gegründet. 

Mit Schlussfeststellung aus dem Jahr 1980 wur-

de das Flurbereinigungsverfahren abgeschlos-

sen. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft 

Wilhelmsreut waren zum Zeitpunkt der Schluss-

feststellung noch nicht abgeschlossen, da über 

die Beendigung des Flurbereinigungsverfahrens 

hinaus noch Aufgaben, insbesondere Verpflich-

tungen aus Darlehensverträgen, zu erfüllen 

waren. Die Teilnehmergemeinschaft Wilhelms-

reut blieb daher als Körperschaft des öffentli-

chen Rechts weiter bestehen. 

 

Die Vertretung der Teilnehmergemeinschaft 

Wilhelmsreut und die Verwaltung ihrer Angele-

genheiten wurden durch Verfügung auf den 

Markt Röhrnbach übertragen. Die Aufsichtsbe-

fugnisse der Flurbereinigungsdirektion gingen 

auf das Landratsamt Freyung-Grafenau über. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hörte den 

Markt Röhrnbach mit Schreiben vom 15.03.2016 

zu der beabsichtigten Auflösung der Teilneh-

mergemeinschaft Wilhelmsreut an. 

 

Der Markt Röhrnbach teilte mit Schreiben vom 

02.05.2016 mit, dass die nach Schlussfeststel-

lung des Verfahrens Wilhelmsreut noch verblie-

benen Aufgaben erfüllt seien. 

 

 

II. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau ist gemäß § 

151 Satz 2 i. V. m. § 153 Abs. 1 FlurbG sachlich 

und gemäß Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG örtlich zu-

ständig, die Teilnehmergemeinschaft Wilhelms-

reut aufzulösen. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat nach § 

153 Abs. 1 FlurbG als zuständige Aufsichtsbe-

hörde die Teilnehmergemeinschaft Wilhelms-

reut aufzulösen, wenn die nach der Schlussfest-

stellung verbliebenen Aufgaben erfüllt worden 

sind. Nach Angaben des Marktes Röhrnbach ist 

dies der Fall. Die Teilnehmergemeinschaft Wil-

helmsreut ist daher aufzulösen. 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 

153 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 110 FlurbG im 

Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 

Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Re-

gensburg, Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 

Regensburg, schriftlich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 

Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 

Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 

den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 

und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-

ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 

beigefügt werden. Der Klage und allen Schrifts-

ätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-

ten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-

nung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde 

das Widerspruchsverfahren im Bereich des 

Flurbereinigungsrechts abgeschafft. Es be-

steht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-

scheid Widerspruch einzulegen. 

– Die Klageerhebung in elektronischer Form 

ist unzulässig. 

– Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren 

vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 

2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 

zu entrichten. 

 

Freyung, 24.05.2016 

 

Wunder 

Oberregierungsrätin 

 

 

 

 

Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung 2016 des 

Schulverbandes der Grundschule 

Hinterschmiding-Grainet 

 

Auf Grund des Art 9 des Bayer. Schulfinanzie-

rungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 41 ff des Ge-

setzes über die kommunale Zusammenarbeit 

(KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung 

(GO) erlässt die Schulverbandsversammlung 

folgende Haushaltssatzung: 
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I. 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 wird im 

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und 

Ausgaben auf je 287.990,00 € und im Vermö-

genshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 

auf je 17.250,00 € festgesetzt. 

 

 

§ 2 

 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im 

Vermögenshaushalt werden nicht aufgenom-

men. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-

haushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

 

Schulverbandsumlage 

 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht ge-

deckte Bedarf zur Finanzierung von Ausga-

ben im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) 

wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 

192.790,00 € festgesetzt und nach der Zahl 

der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 

Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsum-

lage). 

 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsum-

lage wird die maßgebende Schülerzahl nach 

dem Stand 

vom 1. Oktober 2015 auf 170 Verbandsschül

er festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandssc

hüler auf 1.134,06 € festgesetzt. 

 

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erho-

ben. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-

zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 40.000,00 € festgesetzt. 

 

 

§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-

men. 

§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 

01.01.2016 in Kraft 

 

 

II. 

 

Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 9 

Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 

KommZG i.V.m. Art. 67, 71 und 73 GO geneh-

migungspflichtige Teile (Schreiben des Landrat-

samtes vom 20.05.2016, Az. 21-941/2-16 schv). 

 

III. 

 

Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 24 

Abs. 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO amtlich 

bekanntgemacht. 

 

Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 9 Abs. 9 

BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 

65  Abs. 3 GO ab sofort im Rathaus Hinter-

schmiding, Dorfplatz 23, Zimmer 103, öffentlich 

auf. 

 

 

Dort liegt auch die Haushaltssatzung mit ihren 

Anlagen während des ganzen Jahres innerhalb 

der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht 

bereit (§ 4 Bekanntmachungsverordnung). 

 

Hinterschmiding, 31.05.2016 

 

Schulverband 

Hinterschmiding-Grainet  

 

Raab 

Schulverbandsvorsitzender 

 

 

 

Vollzug des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und 

des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG) 

 

Bayerwald Energie GmbH, Am Meierhof 11, 

94142 Fürsteneck OT Atzldorf 

Errichtung und Betrieb einer Flüssiggas-

füllanlage in Atzldorf,  

Gemeinde Fürsteneck 

 

 

Bekanntmachung nach § 3 a UVPG 

 

Die Bayerwald Energie GmbH, Am Meierhof 11, 

94142 Fürsteneck OT Atzldorf beantragt die 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung für 

die Errichtung und den Betrieb einer Flüssig-

gasfüllanlage auf dem Grundstück Flur-Nr. 
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1141/13, Gemarkung und Gemeinde Fürsteneck 

(Gewerbefeld 2, 94142 Fürsteneck OT Atzldorf). 

 

Das geplante Vorhaben ist genehmigungsbe-

dürftig nach § 4 BImSchG i.V.m. § 1 der Verord-

nung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. 

BImSchV und der Nr. 9.1.1.2 (V) des Anhangs 

zur 4. BImSchV. 

 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wur-

de eine standortbezogene Vorprüfung des Ein-

zelfalls nach § 3c Satz 2 UVPG i.V.m. der Nr. 

9.1.1.3 der Anlage 1 zum UVPG durchgeführt. 

 

Die Prüfung ergab, dass durch das Vorhaben 

keine erheblichen nachteiligen Umwelteinwir-

kungen zu erwarten sind. Daher ist die Durch-

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

nicht erforderlich.  

Die Entscheidung hierüber kann während der 

Dienststunden im Landratsamt Freyung-

Grafenau, Gebäude Königsfeld, Grafenauer 

Straße 44, 94078 Freyung, Zimmer-Nr. 318 ein-

gesehen werden.  

 

Hinweis: Diese Feststellung ist nicht selbststän-

dig anfechtbar. 

 

Freyung, 25.05.2016 

Landratsamt Freyung-Grafenau 

 

gez. 

Wilhelm 

Verwaltungsamtmann 

 

 

 

Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung  2016 

des Schulverbandes der Hauptschule 

Freyung 

 

Auf Grund des Art. 9 des Bayerischen Schulfi-

nanzierungsgesetzes – BaySchFG - Art. 35 ff des 

Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 

(KommZG)  in Verbindung mit Art. 63 ff. der 

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 

(GO) erlässt der Hauptschulverband Freyung 

folgende  

 

Haushaltssatzung: 

 

I. 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 

wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwal-

tungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 

mit 636.000 € und im Vermögenshaushalt in den 

Einnahmen und Ausgaben mit 88.600 € 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-

tionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-

hen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen  im Vermögens-

haushalt werden nicht festgesetzt. 

 

 

§ 4 

 

Der durch sonstige Einnahmen  nicht gedeckte 

Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-

gaben im Verwaltungshaushalt wird für das 

Haushaltsjahr 2016 auf 272.000 € festgesetzt 

und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die 

Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

Für die Berechnung der Schulverbandsumlage 

wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 

Stand vom 1. Oktober 2015 auf 194 Verbands-

schüler festgesetzt. 

Die Verbandsumlage wird je Verbandsschüler 

auf 1.402,06 € festgesetzt.  

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-

zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf  106.000 €  festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-

men. 

 

§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1.1.2016 

in Kraft 

 

II. 

Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 9 

Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG i.V. Mit Art. 

67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Teile 

(Schreiben des Landratsamtes Freyung-

Grafenau vom 18.05.2016 Az.: 21-941/2-8 schv). 

 

III. 

Die Haushaltssatzung wird hiermit gemäß Art. 

24 Abs. 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO amt-

lich bekannt gemacht. 

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 

BaySchFG, Art. 41 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 
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3 GO in der Zeit vom 09.06. bis einschl. 

16.06.2016 im Rathaus der Stadt Freyung, Rat-

hausplatz 1, Zimmer Nr. 6.04, innerhalb der 

allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich aus.  

Dort liegt auch die Haushaltssatzung mit ihren 

Anlagen während der allgemeinen Geschäfts-

stunden zur Einsicht bereit (§ 4 Bekanntma-

chungsverordnung). 

 

Freyung, 27.05.2016 

Hauptschulverband Freyung  

 

Dr. Olaf Heinrich 

Schulverbandsvorsitzender 
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